
 

Sehr geehrte Frau Rentsch, 

zu möglichen Auswirkungen der 2. Änderung des B-Plans 42 auf den Artenschutz und die Belange des 

Naturschutzes ist folgendes festzustellen:  

Die Änderungen berühren weder die Festsetzungen zum Artenschutz noch Belange des Umwelt- und 

Naturschutzes sowie der Landschaftspflege gem. §1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB.  

Die artenschutzrechtlichen und grünordnerischen Vorgaben sind unverändert umzusetzen.  

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

Johanna Vogl 
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